
  

 

Anzug betreffend Umbenennung der IPK FHNW in IGPK FHNW 10.5389.01 
 

Bei der Bearbeitung des Anzugs betreffend Kompetenzklärung für die interkantonalen (Prüfungs-)Kommissionen 
(09.5009.01, Anzug Christine Heuss), den der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt am 18. März 2009 an das 
Ratsbüro zur Prüfung, Berichterstattung und Antragstellung überwiesen hatte, ist klar geworden, dass betreffend 
die Begrifflichkeiten IPK und IGPK offenbar Verwirrung besteht. 

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen einer IPK und einer IGPK: 

1.  IPK 

IPKs sind zeitlich beschränkte Begleitgruppen, die während der Aushandlung eines wichtigen 
genehmigungspflichtigen Staatsvertrages als Informationsgremien bestehen, die die Vertragsverhandlungen auf 
Basis von §85 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt begleiten. Sofern sich die Verhandlungen auf eine 
zu schaffende interkantonale Institution beziehen, kann nach Zustandekommen des Vertrages zur Weiterführung 
der parlamentarischen Kontrolle eine IGPK (vgl. unter 2.) eingesetzt werden.  

Ausnahme: Die Abkürzung ‚IPK-NWCH’ steht nicht für eine Begleitgruppe, sondern für ‚Interparlamentarische 
Konferenz der Nordwestschweiz’. 

2.  IGPK 

IGPKs hingegen sind Interparlamentarische Oberaufsichtskommissionen ohne zeitliche Beschränkung, die den 
Vollzug des Staatsvertrags im weiteren Sinn beaufsichtigen.  

Die Begriffe IPK für Begleitgruppen während Vertragsverhandlungen und IGPK für Oberaufsichtskommissionen 
nach Errichtung einer interkantonalen Institution werden bisher nicht einheitlich verwendet, was die bestehende 
Verwirrung zumindest zu einem gewissen Teil erklärt. So handelt es sich bei der ‚IPK FHNW’ um eine 
Interparlamentarische Oberaufsichtskommission und keine Begleitgruppe. Sie müsste daher korrekterweise 'IGPK 
FHNW' genannt werden. 

Um Unsicherheiten in Bezug auf die interkantonale Oberaufsichtsgremien auszuräumen und Missverständnisse in 
Zukunft möglichst zu verhindern, wird die Regierung gebeten, eine Umbenennung der IPK FHNW in eine IGPK 
FHNW zu veranlassen.  
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